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Ausgabe 06/2007 vom 12. Februar 2007 
 

(E-Mail-Version) 
 

Inhalt: 
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Verbandsordnung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südpfalz. 
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Bekanntmachung 
Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südwestpfalz 

 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat mit Schreiben vom 26.01.2007 gemäß § 6 Abs. 2 
Satz 1, Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Zweckverbandsgesetzes (ZwVG) vom 22.12.1982 (GVBl. 
S. 476) – in der zurzeit geltenden Fassung – die von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Abfallverwertung Südwestpfalz in ihrer Sitzung vom 28.09.2006 einstimmig beschlossene Änderung der 
Verbandsordnung festgestellt.  
 
Danach ändert sich die Verbandsordnung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südwestpfalz wie 
folgt: 
 

1. In § 2 werden die Worte "Stadt Zweibrücken" durch die Worte "Anstalt des öffentlichen Rechts 
Entsorgungs- und Servicebetrieb Zweibrücken" ersetzt und § 2 wird zu § 2 Absatz 1. 
 

2. Es wird in § 2 ein neuer Absatz 2 eingefügt. Dieser hat folgenden Wortlaut: "An Stelle der 
genannten Gebietskörperschaften kann unter Änderung des Absatzes 1 auch ein anderer 
öffentlicher Aufgabenträger Mitglied sein. Eine Übertragung der Aufgabe der Abfallentsorgung 
durch ein Verbandsmitglied, soweit dadurch die Aufgaben des Zweckverbandes betroffen werden, 
kann nur erfolgen, wenn gleichzeitig der neue Aufgabenträger Mitglied des ZAS wird." 
 

3. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert: An die Stelle der Formulierung "des 3. Abschnitts der 
Eigenbetriebsverordnung" tritt die Formulierung "des Teils 1, Abschnitt 2 der Eigenbetriebs- und 
Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999". 
 

4. § 6 Absatz 1 erhält folgenden neuen Satz 4: "Bei anderen öffentlichen Aufgabenträgern bestimmt 
sich die Anzahl der Stimmen nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gebietskörperschaft." 

 
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 



 

Az. 17 06-ZAS/21a 
Trier, 26.01.2007 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Ulrich Radmer 
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